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Religionsabmeldung Unterstufe 
 

Meine Tochter/mein Sohn ………………………..…….………………...….., 

Religionsbekenntnis: ………………………………………………………… 

Schülerin/Schüler der Klasse ………… , wird im Schuljahr 2023/2024 

nicht am Religionsunterricht teilnehmen.  

 

…………….…..………….                         ….…………..……………………. 
Ort, Datum                                                                  Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
INFORMATION: 
§1 Abs. 1 RelUG: Für alle Schüler/-innen, die einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgemeinschaft 
angehören, ist der Religionsunterricht ihre Bekenntnisses Pflichtgegenstand. 
§1 Abs. 2 RelUG: Schüler/-innen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können von ihren Eltern 
zu Beginn eines jeden Schuljahres von der Teilnahme am Religionsunterricht abgemeldet werden; Schüler/-innen 
über 14 Jahre können eine solche schriftliche Abmeldung am Freitag der ersten Schulwoche nach der  
6. Unterrichtsstunde selbst vornehmen. 
Die Abgabefrist für die Religionsabmeldung endet OHNE NACHFRIST am Fr 08. September 2023 (KV-Stunde) 
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